
Daß der aſeſt Alen bieer Fragen, wehe, Ait Hedder Karnt, e

großes Maß von Umſicht und Beſonnenheit zu ihrer Löſung erfordern, im

Rahmen der Ethik mit ſolchem Ernſte und ſolcher Ruhe nachgegangen iſt,

iſt mit Dank anzuerkennen, in einer Zeit, welche na

feſten, moraliſchen

Direktiven auf den Gebieten des geſellſchaftlichen und ſtaatlichen Lebens

ausſchaut.

Donat unterſcheidet I p. 70 sꝗq zwiſchen norma moralitatis manifestativa

und constitutiva. Erſtere iſt die menſchliche Natur, letztere der ordo rerum

in finem ultimum. Tatſächlich wird nur dieſe Auffaſſung dem Weſen und

der Würde der Moralität gerecht, wie auch die ſeinerzeitige Kontroverſe

Mausbach⸗Cathrein erkennen ließ.

Auch iſt dem Verfaſſer beizuſtimmen, wenn er I.

D. 88 sꝗqqꝗ die Erkenntnis

der abſoluten Verpflichtung nicht aus der ausdrücklichen Erkenntnis Gottes

als des verpflichtenden Geſetzgebers abhängig macht, ſondern im Bewußtſein

der abſoluten Verpflichtung einen Ausgangspunkt

erblickt.

70— den Gottesbeweis

Zur Theſe (II, p. 22): Duellum lege naturali prohilitum est, wäre

vielleicht zu erwägen, ob es nicht entſprechender wäre, das Moment: „zur

Wahrung der Ehre“ in den Begriff des Duells mit aufzunehmen. Das Duell

iſt ein zur Wahrung der Ehre unter Hintanſetzung der öffentlichen Gerichts⸗

barkeit unternommener Zweikampf. Das Duell in dieſem Sinne hat ſeine

eigene Geſchichte (ſiehe Below: Das Duell und der germaniſche Ehrenbegriff,

as Duell in Deutſchland, Zur Entſtehungsgeſchichte des Duells u. ſ. w.),

wie auch der Verfaſſer andeutet, ſeine eigene Beurteilung vom ſittlichen

Standpunkte, ſeine eigene Ahndung in der kirchlichen Geſetzgebung: Sind

auch die gerichtlichen Zweikämpfe des Mittelalters von der oberſten kirch⸗

lichen Geſetzgebung zurückgewieſen worden, ſo wurden ſie doch nicht mit

V

ſolchen Strafen belegt, wie das Duell im eigentlichen Sinne.

Zur S. II, 82: „Etiam Platon (de republ. V. p. 461) abiectionem in-

kantium debilium commendat“ wäre zu bemerken, daß jene Stelle in de

republ. ſpäter von Platen ſelbſt, Timaeus 19a, dahin erklärt wird, daß dieſe

von der Erziehung für den Staatsdienſt ausgeſchloſſenen Kinder auf dem

Wege heimlicher Verteilung in der übrigen Bürgerſchaft untergebracht

werden ſollen. Von einer Ausſetzung der Kinder iſt bei Platon nicht die Rede.

Auf Einzelheiten der ausgezeichneten Ausführungen über den Staat

kann hier nicht eingegangen werden. Vielleicht darf zur Beleuchtung und

Bekräftigung des Dargebotenen auf die ſehr inſtruktiven Werke Pöhlmanns:

Griechiſche Geſchichte X. Cap.: Die innere Zerſetzung der helleniſchen Staaten⸗

welt (durch die Demokratie) und das Emporkommen der jüngeren Tyrannis,

und: Die Geſchichte der ſozialen Frage und des Sozialismus in der antiken

Welt hingewieſen werden, welche auffallende Analogien der griechiſchen

Entwicklung mit der modernen Entwicklung der geſellſchaftlichen und poli⸗

tiſchen Verhältniſſe aufzeigen und den Schatz politiſcher, ſozialer und päda⸗

gogiſcher Weisheit, der in den Werken des Platon und Ariſtoteles ruht, zu

holen ſuchen. Au

die Werke des genialen Vertreters der Geſellſchafts⸗

und Volkswirtſchaftslehre an der Wiener Univerſität, O. Spann: „Fundament

der Volkswirtſchaftslehre“, 2. Aufl. 1921, Geſellſchaftslehre, 1914, Der wahre

Staat, 1921, mögen hier genannt ſein, Werke, welch

ſchneidige Waffen

zur Bekämpfung des Marxismus als Wirtſchaftslehre,

eſchichtsphiloſ

ophie

und Staatslehre liefern.

Wir ſchließen mit einer nochmaligen warmen Empfehlung der Donat⸗

ſchen

hica insbeſondere.

Summa philosophica Uberhaupt, der vorliegenden Et

Dr W. Pohl.
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